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sen, Handel und Versorgung sowie Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft di
rekt unterstellten Kombinaten, wirt
schaftsleitenden Organen und Einrichtun
gen sowie der Deutschen Reichsbahn und 
den zentralgeleiteten Betrieben des Ver
kehrswesens, den Fachorganen für Ver
kehrs- und Nachrichtenwesen sowie für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft der Räte der Bezirke
an die zuständigen Ministerien 10. 7.1987

— von den Ministerien und von den Räten 
der Bezirke (für die örtlich geleiteten Be
reiche des Bauwesens, des Handels, für 
die bezirksgeleitete Industrie und örtli
che Versorgungswirtschaft)
an das Ministerium für Verkehrswesen
und die Staatliche Plankommission 22. 7.1987

— Übergabe der Transportbilanz der DDR 
gemäß Planungsordnung Teil D Ab
schnitt 7 Unterabschnitt A Ziff. 4.2. Abs. 1 
Buchst, b (S. 9)
vom Ministerium für Verkehrswesen
an die Staatliche Plankommission 14. 8.1987

6. Übergabe der Aufgliederung
• der Kennziffern für die Haushaltsbezie- 

hungen der den örtlichen Räten unterstell
ten Kombinate und volkseigenen Betriebe

• der Einnahmen und Ausgaben der örtli
chen Räte und Einrichtungen entspre
chend der Gliederung der staatlichen 
Planauflagen gemäß Planungsordnung 
Teil A Abschnitt 1 Ziff. 13.11. (S. 57)

nach Bezirken

— von den zuständigen zentralen Staatsorga
nen —
an das Ministerium der Finanzen 26. 8.1987

7. Übergabe der Aufgaben der wissenschaft
lich-technischen Information gemäß Pla
nungsordnung Teil L Abschnitt 19 Ziff. 9 
(S. 25)
— von den Kombinaten, Betrieben und Ein

richtungen
an die Ministerien 22. 7.1987

— von den Ministerien
an das Zentralinstitut für Information
und Dokumentation 14. 8.1987

Territoriale Abstimmungen

9. Anmeldung bzw. Präzisierung des Bau
bedarfs bei den bilanzierenden Organen 
sowie
Informationen über Baubilanzentscheidun
gen an die Investitionsauftraggeber auf der 
Grundlage der Entscheidungen zu den Inve
stitionsberatungen

10. Transportbedarfsmeldungen gemäß Pla
nungsordnung Teil D Abschnitt 7 Unter
abschnitt A Ziff. 3.4. (S. 7) (Die territorial 
zuständigen Transportträger vereinbaren mit 
den Betrieben und Einrichtungen eine zeit
liche Staffelung der Termine — maximal 
14 Tage vor dem nachstehenden Endtermin —) 
— von den Betrieben und Einrichtungen

an die territorial zuständigen Transport
träger

11. Durchführung territorialer Planabstimmun
gen gemäß Planungsordnung Teil P Ab
schnitt 29 Ziff. 3.1.1. (S. 6) und Teil N Ab
schnitt 23 Unterabschnitt B Ziff. 4 (S. 15) zwi
schen den örtlichen Räten und den Kombina
ten, Betrieben und Einrichtungen sowie über 
die polytechnischen Leistungen mit den Räten 
der Kreise gemäß Planungsordnung Teil F 
Abschnitt 9 Unterabschnitt A Ziff. 3 Abs. 6 
(S. 6)

12. Erteilung der Bilanzentscheidungen über 
Arbeitskräfte und Schulabgänger für eine 
Berufsausbildung dürch die Räte der Be
zirke bzw. Kreise

13. Übergabe ausgewählter Kennziffern der 
Leistungsentwicklung zur Vorbereitung der 
Komplexberatungen in den Bezirken gemäß 
Planungsordnung Teil P Abschnitt 29 
Ziff. 3.2. Abs. 2 (S. 10)
— von den den Ministerien direkt unter

stellten Kombinaten und den wirtschafts - 
leitenden Organen je Betrieb bzw. Ein
richtung
an die zuständigen Räte der Bezirke und 
an das übergeordnete Ministerium 

sowie Übergabe ausgewählter Kennziffern 
zusammengefaßt nach Bezirken und je Be
trieb für die in die Komplexberatungen ein
zubeziehenden Betriebe

— von den Industrieministerien und dem 
Ministerium für Bauwesen
an die Staatliche Plankommission

8. Übergabe territorialer Planinformationen 
gemäß Planungsordnung Teil P Abschnitt 29 
Ziff. 3.1.4. (S. 8) einschließlich der Reproduk
tionsrechnungen des gesellschaftlichen Ar
beitsvermögens sowie der Orientierungen 
gemäß Abschnitt 30 Ziff. 3.5. Abs. 1 (S. 32)
— von den zentralgeleiteten Betrieben, ein

schließlich Kombinatsbetrieben und Ein
richtungen sowie

— von den territorial getrennten Betriebs
teilen
an die Räte der Bezirke 19. 6.1987
an die Räte der Kreise 19. 6.1987

sowie gemäß Teil F Abschnitt 9 Unter
abschnitt B Ziff. 4.1.2. Abs. 7 (S. 18)
— von den Betrieben und Einrichtungen

an die Räte der Kreise 19. 6.1987

14. Durchführung von Komplexberatungen in 
den Bezirken gemäß Planungsordnung Teil P 
Abschnitt 29 Ziff. 3.2. Abs. 1 (S. 10)

Planung der Materialökonomie sowie Material-, 
Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzierung

15. Lieferseitige Bilanzinformationen (ein
schließlich für metallische und nichtmetal
lische Sekundärrohstoffe) gemäß Festlegun
gen im Bilanzverzeichnis 
— von den Kombinaten und den wirtschafts

leitenden Organen
an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe und die übergeordneten 
zentralen Staatsorgane
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